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Sir'enge Strafen gegen alkoho1isierEJl.l~to1enker 

In Beantwortung einer Anfrage der Abgeordneten L a c k n e r und Genossen, 

betreffend Massnahmen gegen alkoholisierte Aut01enker, teilt Bundesminister für 

Handel und Wiederaufbau Dr. B 0 c k folgendes mit. ~ 

Auf die Anfrage, die die Abgeordneten Lackner und Genössen anlässlich einer 

Sitzung des Nationalrates an den Bundesminister für Justiz und an mich gerichtet 

haben, beehre ich mich, soweit der Gegenstsnd dieser Anfrage den Ressortbereich 

des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau bdriff-t, folgendes mitzuteilen~ 

Um dem Anwachsen der Zahl der I{raftfahrzeugunf~11e entgegenzuvlirken, wurde 
I 

schon wiederholt den Behörden ein strenges Vorgehen GGgen alle Verkehrssünder und 

insbesonders 'gegen alkoholisierte Kraftfahrzeuglenker zur Pflicht gemacht 0 Weitel's 

wurden die Behörden auch angewiesen, den Führersche:i.nentz·Jg raschest durchzuführen 

und hinsichtlich der Fristen f\ir den Entzug des Fül:.rc:csch.e~i.nes einen strengen 

Maßstab anzulegen. 

In einem nauen Erlass h§;t 9.aS Bundesministerium für Handel und 1i~'iederaufbau 

die Weisung erteilt, bei alkoholisierten KraftfarLrz(Jugler~~wrn hur in besonderen 

Ausnahmsfällen Strafen zu verhängen, die unter 14 '?E,ge Arrest liegen 4 Weiters soll 

bei solchen Personen im Sinne des § 64 Abs. 7 KFG .19~)5. (VIII. Abschnitt der KFV. 

1955) der Führerschein unverzüglich vorläufig abgenowJnen und das Entziehungsver­

fahren eingeleitet werden, wobei die E:ntziehung auf mindestens 6 Monate ausge·­

sprochen werden soll. 

Wenn auf Grund des durch Alkoholgenuss beeL'lträchtigten Zustandes ein, wenn 

auch nur leichter Unfall verschuldet oder wenn der Kraftfahrzeuglenkerbereits 

einmal wegen Fahrens in alkoholisiertem Zustand beanst~ndet wurde, soll die Ent­

zieh1IDgsfrist in der Regel nicht unter 2 Jahren liegene 

-.-.-.-.-.-
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